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tuelle oder [!] regio nale Bezüge der historisch-pol itischen Themen" seien "von beson­
derer MotivationskraftfI. 

In Brandenburg" gi lt seit 2017/2018 gemeinsam mit Berlin ein integrativer Rah­
menlehrplan fLir die Jahrgangsstufen 1- 10." 1n diesem werden in den Klassen 5 und 6 
Geschichte, Geographie und politische Bildung zum Gemeinschaftsfach "Gesell­
schaftswissenschaften" verklammert. Geschichte findet also in der Unterstufe nicht 
mehr statt und wird erst ab der Jahrgangsstufe 7 verselbstständigt. Dem Kompetenz­
modell fol gend wird das Fach dabei nur noch als zweiteiliges "Basis modul " im Um­
fa ng von 50% der Unterrichtszeit der Doppeljahrgangsstufe 7/8 konsequent chrono­
logisch verfolgt. Alles Weitere ist in so genannten "Längsschnitten" in modularer 
Form thematisch zu behandeln. Gegenüber dem Rahmenlehrplan vom August 2010 
ist der Stellenwert des Lokalen und Regionalen noch einmal herabgesetzt." Die ver­
bliebenen Aussagen über regionale Aspekte beschränken sich auf Erwägungen ohne 
sach liche Präzisierung, etwa in einem Wahlpflichtfach, in dem "eigene Themen­
schwerpunkte" gesetzt werden könnten - zum Beispiel "Geschichte im lokalen und 
regionalen Umfeld". '. Die Reg l"arien fLir den Oberstufen unterricht fußen auf einem 
älteren Lehrplan von 2006/2007, der fLir die Geschi chte der Residenz- bzw. Hauptstadt 
Berlins allenfalls im Rahmen von Exkursionen Sinn zeigt. Hier - wie generell in der 
Oberstufe" - gilt, dass die Behandlung regionaler Aspekte in die Eigenverantwortung 
der Schulen gegeben wird. 

26 Die Rah menlehrplälle rur die Länder Berlin und Brandenburg werden gemeinschaftl ich vom 
Landes illsti tut für Schule und Medien ßerIin-Brandenburg entwickelt (URi: https:/Jbildungs­
server.bel'lin-brandenburg.de [zuletzt aufgerufen am I9.II.2017] ) , unterscheiden sich all er­
dings. 1m Schulja hr 2017/2018 wurde die Einfiihrung eines gemeinsamen Rahmenlehrplans 
ru r die Klassen I bis 10 wirksam. 

27 Der undatierte, offenbar 2015 erstellte Rahmenlehrplan wird auf dem dem Bildungsserver an­
gegliederten "Portal Rahmenlehrplan Oilline Berlin-Brandcn burg'( als Kompaktdokument 
und als drei teiliges Dokument mit einem auch fiir das Fach Geschichte verfügbaren spezifi­
schen Anhang ("C") zur Verfiigung gestell t (URi: http://bildungsserver.berlin -brandenburg. 
de/rlp-onHne/startseite/ [zuletzt aufgerufen am 19.11.2017]). 

28 Ra hmenlehrplan fiir die Seku ndarstu fe I, Jahrgangss tufen 7-10. Geschichte, hg. von dem Mi­
nisterium flir Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, Ludwigsfelde 2010, S. 22. 

29 Wörtl ich heißt es im Tei l C, Geschichte, Jahrgangsstufen 7-10, hg. von der Senatsverwaltllng 
fii r Bildung, Jugend und Familie der Stadt Berlin sowie von dem Ministerium fiir Bildung, 
Jugend und Sport des Landes Brandenburg, Berlin/Brandenburg 2015, S. 22f.: "Relevante Per­
sönlichkeiten und Ereignisse der Lokal- und Regionalgeschichte finden im Unterricht Berück­
sichtigung. Dies geschieht insbesondere aus aktuell em An lass. Die Analyse des 
turell en Umgangs mit dieser Vergangenheit bietet Lernchancen. Entdeckendes Lernen im 
lokalen wie regionalen Rau m motiviert Schülerinnen und Schüler ftir die Auseinandersetzung 
mit der Geschichte. Ei ne Einbeziehung von außerschulischen Lernorten in Berlin und Brall ­
dcnburg (z. B. Denkmäler, Gedenkorte, Gedenkstätten lind Museen) sowie von Zei tzeuginnen 
und Zeitzeugen vertieft das historische Verstehen sinnvoll." Zum "WahlpBichtf.1ch" siehe 
ebd. , s. 36. 

30 Vorläufiger Ra hmen lehrplan flir den Unterricht in der gym nasialen Oberstufe im Land Bran­
denburg. Geschichte, hg. von dem Min isterium flir Bildung, Jugend und Sport des Landes 
ßrandenburg, Ludwigsfelde 20 11, S. 6. 
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Der Lehrplan Sachsens flir das Fach Geschichte, ein selbstständiges Pflichtfach von 
der Jahrgangsstufe 5 bis TI, besteht in einem einzigen Dokument, in das spezielle 
Lehrpläne flir die einzelnen Klassenstufen in jeweils aktualisierter Form eingearbei tet 
wurden." Zu den Prinzipien von übergreifender Gültigkeit zählt das Bekenntn is zur 
"Regionalgeschich te" ." Diese find et, nimmt man die einflihren de Jahrgangstufe 5 
aus, durchgä ngig Niederschlag. In den Stufen 6 (Siedlung, Herrschaft der Wetti ner, 
"Ausdruckfonnen sächsischen Selbstverständnisses") und 7 (Reformation) sind Lem­
bereiche mit jeweils drei fak ultativen regionalen Wahlpflichthemen vorgesehen; da­
nach sind - bis in den Oberstufenbereich hinein - landesgeschichtlich relevante The­
men über die PRichtlernbereiche verteilt. 

Einen anderen Weg schlägt der nordwestliche Nachbar Sachsen-Anhalt ein , dessen 
seit 2016/2017 gel tender, die Jahrgä nge 5- 1I/12 übergreifender Fachlehrplan sich auf 
die seh r vereinzelte Behandlung regionaler Aspekte beschrä nkt (Städte im Mittelalter, 
Kriegerdenkmäler)." Leitend ist das Prinzip der Veranschaulichung. ' "' Auch in Sach­
sen-Anhalt ist eine merkliche Umstellung der Ziele und Inhalte festzustellen: Dieser 
Fachlehrplan, der den drei Zielen "narrative" und "geschichtskul· 
turelle Kompetenz" verpfl ichtet ist, ersetzt Rahmenrichtlinien von 1999/2003, die 
noch insgesamt28 Themen unterschied licher Verbindlichkeit vorgesehen hatten, un­
ter denen regionale und lokale Elemente zumindest in der ersten Sekundarstufe stark 
vertreten waren ("Der Dom in der Region", "Landesausbau in der Region", Zerstörung 
Magdeburgs 1631U. a.m .) ." 

Dem Lehrplan Thüringensl6 fiir das Fach Geschichte an Gymnasien von 2016 zufol­
ge sollten "lokal- und regio nalgeschichtliche Themen und Inhalte, die in besonderer 
Weise lebensweltliche Erfahrungen und Interessen der Schüler aufnehmen und das 
Bewusstsein fiir die geschi chtliche Dimension des eigenen Lebensumfeldes schärfen 

3 1 Lehrplan Gymnasium , Geschichte, hg. von dem Sächsischen Staatsministerium ftir Ku ltus 
und Sport, Dresden 201 1. Die sächsischen Lehrpläne s ind abrufbar auf der Website des Min is­
teriums fiir Kultus (URL: https:/Iwww.schu le.sachsen.de/lpdbf (zuletzt aufgerufen am 
19 .1 I .2017)). 

32 Ebd., S. 3, heißt es: "Die Regionalgeschichte ermöglicht exemplarisches Arbeiten in über­
schaubaren Räumen, erleichtert damit den Schülern die Entwicklung von Strukturmodellen 
und trägt zur bei. Da die enge Verbindung zm allgemeinen geschichtlichen 
Entwicklung verdeutlicht werden sol l, werden regionalgeschichtliche Aspekce in den Gesamt­
zusammenhang eingeordnet. Cl 

33 Die Lehrpläne finden sich auf dem BildungsselVer Sachsen-Anhalt (URt: https:ff\-vww.bil­
dung-Isa.del (zuletzt aufgerufen am 19 .11. 2017]) . 

34 Fachlehrplal1 Gymnasium. Geschichte, hg. von dem Min isterium für Bildung des Landes 
Sachsen-Anhalt, Magdebmg 2016, 

35 Rah menrichtlinien Gymnasium (angepasste Fassung gemäß Achtem Gesetz zur Änderung 
des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 27.2 .2003). Geschichte, Schuljahrgänge 
5 - 12 , Magdeburg 2003. 

36 Die Thüringer Lehrpläne sind auf dem Schl11portal des Thüringer Ministeriums fiir Bildung, 
Ju gend lind Sport bzw. des Thüringer Institu ts für Lehrerfortbildung, Lehrplanenlwicklung 
li nd Medien einsehbar (UIU: hnps:/lwww.schulporral-thueringen.deJlehrplaene (zuletzt auf­
gerufen am 19. 1J. 2017])· 
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können [ ... l , ein immanenter Bestandteil des Geschichtsunterrichts sein."37 Die Aus­
wahl wird den Lehrkräften "in Abstimmung" mit den Schulcurricula überlassen. So 
bleibt es bei der Empfehlung, nicht näher bezeichnete "regionale und lokale histori­
sche Lernorte" zu berücksichtigen. Die einzige den historischen Raum Thüringens 
betreffende Unterrichtsempfehlung gilt dem Rheinbund "am Beispiel eines Thüringi­
schen Staates" (Klassenstufe I2), ohne dass die bis 1920 reichlich komplizierte staat­
liche Struktur Thüringens bis dahin Thema gewesen wäre. 

1lI. Süddeutschland 

In Bayern galt vom Schuljahr 2004/200S bis zum Beschluss der Rückkehr zu "G9" im 
April 2017 der achtjährige gymnasiale Bildungsweg, der seit 20IS/20I6 um einen Mo­
dellschulversuch ("Mittelstufe plus") an 47 Gymnasien ergänzt wurde." Seit 2017 gilt 
ein den KMK-Empfehlungen fo lgender "LehrplanPLUS" , der für das Fach Geschichte 
ein übergreifendes "Fachprofil", dann jeweils für die Jahrgangsstufen 6- 12 separate 
Lehrpläne vorsieht." Wie schon dem älteren G8-Regularillm zllfolge40 wird der Unter­
richt in den Stufen 6-ro chronologisch in drei bis sieben Lernbereichen unterrichtet. 
In den Jahrgangsstufen 6- 9 fallen darunter pro Jahr jeweils zwei "Längsschnitte" , wo­
bei in der Jahrgangsstufe 8, die dem "langen 19. Jahrhundert" gewidmet ist, der aufca. 
6 Stu nden ausgelegte Längsschnitt "Bayern - Identität, Staatsgebiet und kulturelles 
Erbe" hervortritt. Darin wird udie Frage nach einer bayerischen Identität" aufgewor­
fen. Der ältere Lehrplan, erschienen zuletzt 2010, hatte noch "durch die Beschäftigung 
mit bayerischer Landesgeschichte" wesentlich zur "Identifikation der Schülerinnen 
und Schüler mit ihrer bayerischen Heimat" beitragen wollen. 41 Diesem Passus hat die 
aktuelle Fassung des Fachprofils Geschichte eine weniger affektive und affirmative 
Formulierung entgegengesetzt, die mit der Landesgeschichte das "Bildungsziel " ver­
folgt die historisch gewachsenen Strukturen bis in ihre [der SuS; S. L.] Lebenswelt , " 
hinein zu verfolgen und [ .. . ] so ihre Bereitschaft, das historische und kulturelle Erbe 
ihres Heimat- und Lebensraums wertzuschätzen und zu pflegen". Bedenkt man, dass, 
so Monika Fenn4\ nach 1945 der "Grundsatz der Heimatverbundenheit" in Bayern 

37 Lehrplan ftir den Erwerb der allgemeinen Hochschulre ife. Gesch ichte, hg. von dem Thüringer 
Ministerium ftir Bildung, Wissenschaft und Kultur, Erfurt 2016, S. 6 . 

38 Die Lehrpläne des Landes Bayern sind im Lehrplanverzeichnis des Staatsinstituts für Schtl l ~ 

qualität und Bildungsforschung M[inchen einsehbar (URL: https:llwww.isb.bayern.de/gYI11~ 

nasium/ lehrplan/gymnasiuml [zuletzt aufgerufen am 19.II.2017J). 
39 Die Dokumentation findet sich onl ine (URL: http://www.lehrplanplus.bayern.del[zuletzt allf~ 

gerufen am 19.II.2017]) . 
40 Der Lehrplan ftir das Gymnasium in Bayern im Überblick, hg. von dem Bayerischen Staatsmi~ 

nisterillm für Unterricht und Kultus, München 12010, S. 42f. 
4' Ebd. , S. 42. 
42 Monika Fenn: Demokratisierung und Heimatorientierung im Geschichrsunterricht der bayeri~ 

schen Volksschu len (1945-1955) , in: Wolfgang HasberglManfred Seidenfuss (Hgg.): Moder~ 

nisierung im Umbruch. Geschichtsdidaktik lind Geschichtsuntcrricht nach 1945 (Geschichts~ 
didaktik in Vergangenheit und Gegenwart, Bd. 6), Berlin 2008, S. 129- 151, hier S. 142. 
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absolut konstitutiv für die normative Ausgestaltung des Geschichtsunterrichts gewe­
sen war und noch heute die Beförderung von "Liebe zur bayerischen Heimat" als 
Schulziel fixiert ist (§ 131 , daneben § 141 der Landesverfassung), dann lässt die gewähl­
te Formulierung auf den Versuch schließen, die Spannung von Traditionalismus und 
Individualismus herabzusetzen: "Heimat" ist in den Worten der Normensetzer kein 
Pflichtempfinden, sondern eine frei wählbare, dabei achtenswerte Daseinsauffassung. 
Sie ist, wie es in einer ministeriellen Stellungnahme zur Auslegu ng von § 131 heißt, 
einerseits ,,foderalistisch gebrochen", andererseits auf "Völkerversöhnung" ausge­
richtet.43 Und nicht zuletzt stelle "Heimat" einen Erkenntniszusammenhang als sol­
chen dar. In der "reflektierten Auseinandersetzung" im Gesch ichtsunterricht biete er 
"für eine interkulturelle Schul kultur die Chance, Gemeinschaft und Identitätund eben 
diese gegenseitige Toleranz auszubilden". Man mag über dieses oder jenes Argument 
geteilter Meinung sein und auch hier im Rückblick eine Erosion gegenüber fix ierten 
traditionellen Unterrichtsbestandteilen im Spektrum der Landesgeschichte feststel ­
len. Tatsache ist aber: Die aktuellen Lehrpläne Bayerns setzen sich mehr als alle ande­
ren reflektiert und eingehend mit der Problematik raumbezogener Identifikation und 
generell mit regionalen Phänomenen auseinander. 

In Baden-Württemberg wird das Abi tur nonnalelweise nach der 12. Klasse abge­
schlossen, wobei an 44 Gymnasien ein G9~"Modellversuch" im Gange ist. 44 2016 wur~ 

de dort eine in der Öffentlichkeit sehr kontrovers aufgenommene "substanzielle und 
zielgerichtete Bildungsplanreform" zum Abschluss gebracht. Diese sieht sich gegen­
über den älteren, seit 2004 entstandenen Vorgaben noch deutlich konsequenter dem 
Kompetenzprinzip verpflichtet. 4S Der aktuell nur fur Sek I vo rliegende "Bildungsplan" 
für das Fach Geschichte4' ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Er würdigt die Re­
gionalgeschichte ausdrücklich, weil sie "einen anschaulichen, eng auf ih re Lebens~ 
welt bezogenen Zugang zur Geschichte" ermögliche: "Ihr didaktisches Potenzial liegt 
insbesondere im exemplarischen Prinzip. Historische Lernorte bieten in besonderem 
Maße Anregungen, den Prozess des historischen Oenkens anzustoßen. " Mehrfach 
wird die Beispielhaftigkeit von Regionalgeschichte betont. So gehöre es zu einer der 
sieben "Sachkompetenzen(" dass SuS "regionalgeschichtliche Beispiele in übergeord­
nete historische Zusammenhänge einordnen" können. Der Bildungsplan liegt damit 

43 Vgl. Oberste Bildungsziele in Bayern. Art. 131 der Bayerischen Verfassung - Wertefundament 
des LehrplanPLUS, hg. von dem Bayerischen Staatsministerium ftir Bildung und Kultus, Wis~ 
senschaft und Kunst, München 2016, S. 37- 4l (Abschnitt "Liebe zur bayerischen Heimat und 
zum deutschen Volk"). 

44 Die aktuellen wie auch die inzwischen überholten Bildungspläne der all geme in bildenden 
Schulen Baden-Württembergs sind verfLigbar auf der Onlineplattform des Landesinstituts fLir 
Schu lentwicldung (URt: http://www.bildullgsplaene~bw.de/.Lde/Startseite [zuletzt aufgeru~ 
fen am 19.11. 2017J). 

45 Vgl. Hans Anand Pant: Binfiihrung in den Bi ldungsplan 2016 (UU: http://www.bildllngsplae~ 
ne-bw.de/,Lde/BP2016BW _ALLG_EINFUEHRUNG (zuletzt alifgerLIfen am 19.11.2°17]). Der 
Verfasser ist Professor rur Erziehungswissenschaftliche Methodenlehre an der Humboldt~ 
Universität zu Berli n. 

46 Bildungsplan des Gymnas iums. Geschichte, hg. YOIl dem Ministerium fLir Kultus, Jugend und 
Sport des Landes Baden~Württemberg, Vi lli ngen~Schwenningen 2016. 
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im Grunde auf einer Linie mit seinem Vorgänger von 2004, der zwar das regionale 
Moment relativ häufiger berührte, aber ebenso wenig konkrete Themen im Spektrum 
der südwestdeutschen Landesgeschichte benannte ." 

IV. Westdeutschland 

Die rund 630 Gymnasien in Nordrhein-Westfalen sind ungeachtet eines befristeten 
Modellversuchs noch dem 2005 eingeftihrten G8-Modell verpflichtet." Der seit 2007 
gültige "Kernlehrplan" ist hinsichtlich des hier interessierenden regionalen Elements 
nur knapp zu kommentieren: Weder wird darin eine allgemeine Wertschätzung der 
Landes- oder Regionalgeschichte ausgesprochen noch finden sich Anleihen aus ihrem 
Spektrum." Allein in der Mittelstufe wird nahegelegt, im "Inhaltsfeld: Europa wandelt 
sich" die Industrielle Revolution "an einem regionalen Beispiel" zu behandeln , wobei 
das Ruhrgebiet nicht einmal genannt is t. Nicht anders verhalten sich die Dinge in Sek 
rr nach Maßgabe des 2014 erneuerten Kernlehrplans, der die Abdeckung von sieben 
Inhaltsfeldern vorgibt." Das Feld "Erfahrungen mit Fremdsein in weltgeschichtlicher 
Perspektive" mit der Schwerpunktsetzung "Fremdsein, Vielfalt und Integration . Mi­
gration am Beispiel des Ruhrgebiets im 19. und 20. Jahrhundert" läss t immerhin einen 
leisen regionalen Anklang vernehmen. 

Im "Bildungsland" Hessen bilden die 20II in Kraft getretenen "Kerncurricula" die 
verbindliche normative Grundlage des Schulunterrichts." Hierin werden getrennt 
nach Sek I und gymnasialer Oberstufe die "Bildungsstandards und lnhaltfelder" zu­
sammengestellt. Im Kerncurriculum ftir das Fach Geschichte in Sek I s teht jedoch 
nicht die Unterrichtsorganisation, sondern die "Darstellung eines kumulativen Kom­
petenzaufbaus" im Vordergrund '" Größ ter Raum gegeben wird demnach den vier 
zentralen Kompetenzen samt weiteren Unterdimensionen ("Personal-li, "Sozial- li, 

47 Vgl. den fachübergreifenden Bildungsplan 2004. Allgemein bildendes Gymnasium, hg. von 
dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg, Villingen­
Schwenningen 2004, S. 215-232. 

48 Die Lehrpläne find en sich auf dem Bi ldungsportal des Landes Nordrhein-Westfalen (URL: ht­
tps:/lwww.schulministerium.I1lw.deJdocsJSchulsystem/RuLI [zuletzt aufgerufen Jm 
19.I1. 20q]) bzw. auf dem "Lehrplan navigator" der Qualitä ts- und Unterstü tzungsAgentur -
Landes insti tut fiir Schule (QUA-LiS NRW) (URJ..: https: flwww.schulent\vicklung.nrw.de/lehr­
plaene/ [zuletzt aufge rufen am 19.11.2017]). 

49 Kern lehrplan fiir das Gymnas ium - Sekundarsnife I (G8) in Nordrhein -Westfalen . Geschichte, 
hg. von dem Ministerium fiir Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Schule in Nordrhein-Westfalen, Bd. 34°7), Frechen 2007. 

50 Kernlehrplan fiir die Sekundarstufe 11 , Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. 
Geschichte, hg. von dcm Ministerium fiir Schule lind Weiterbildung des Landes Nordrhein­
Westfa len (Schule in Nordrhein-Westfa len, Bd. 4714), Düsseldorf 20 14· 

51 Die Curricula lind Lehrpläne des Landes fi nden sich online auf den Seiten des Ku ltusminis te­
riums (URL: https:J /kultusministerium.hessen.de/schulsystem [zuletzt aufgerufen am 
19.11. 2017]). 

52 ßildungss tandards lind Inhaltsfelder. Das neue Kerncurriculum flir Hessen. Sekundarstufe I 
_ Gymnasium. Geschichte, hg. von dem Hess ischen Kultusministerium, Wiesbaden [2011] . 
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"Lern-li und "Sprachkompetenz"), danach den fu r zentral erachteten "geschichtswis­
senschaftlichen Dimensionen C,Gesellschaftl(, "G eschIecht"~ "Religion ", "Kultur" I 
"Ideologie"). Die Realgeschichte fallt unter die knapp beschriebenen "Basisnarrati­
ve" , fiir die - nur fa kulta tiv - "Epochenbezüge" gewählt werden können. Regionale 
Elemente werden nicht berücksichtigt, sondern der "individuellen Unterrichtsgestal­
tung" überlassen." Das Kerncurriculum fiir die gymnasiale Oberstufe bietet kein an­
deres Bild -abgesehen davon, dass in Leistungskursen eine "lokal- /regionalgeschicht­
liche Recherche" zum Nationalsozialismus vorgesehen ist. 54 In dieser Zurückstellung 
inhaltlicher bzw. unterrichtsorganisatorischer Vorgaben spiegelt sich das erklärte 
politische Ziel wider, "die Stärkung der Selbstständigkeit von Schulen" zu betreiben 
und "etweiterte Freiheiten, um die Qualität ihrer Angebote zu verbessern" , zu eröff­
nen. Bemerkenswerterweise schließt das auch die Befreiung von der Verpfl ichtung zur 
Entwicklungvon Schulcurricula ein .55 Deshalb besitzen in Hessen neben den Kerncur­
ricula die alten "Lehrpläne" als subsidiäre Vorgaben fortwährende Gültigkeit - ftir den 
Fall nämlich, dass Schulen keine SchuIcurricula vorlegen bzw. vorzulegen entschei­
den. Auch fiir das Fach Geschichte gibt es jeweils zwei Varianten, während ftir Sek II 
noch ein gemeinschaftlicher Lehrplan exis tiert." In der Ga- wie in der Gg-Version 
werden vom Mittelalter bis zur Rheinbundzeit, teils in speziell regionalgeschichtlich 
betitelten Unterrichtseinheiten, vorerst noch alle möglichen Themel1schwerpunkte 
anteilig mit einem lokalen Bezug erarbeitet. 

In Rheinland-Pfalz, das abgesehen von 20 im Ganztagsbetrieb gefiihrten G8-Gym­
nasien (Stand: 2017/2018) beim neun- bzw. (nach 1999/2000 erfolgter Schulzeitver­
kürzung) beim achteinhalbjährigen Abitur geblieben is t, wird das Fach Geschichte in 
den Jahrgangsstufen 7 bis ' 3 unterrichte t." Maßgeblich ist der schulartenübergreifen­
de "Lehrplan ftir die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer" von 2016, in die das Fach 
Geschichte neben Erd- und Sozialkunde eingebunden ist, was seinen Status als unab­
hängiges Fach jedoch nicht berührt." Der erklärtermaßen chronologisch ausgerich-

53 Wörtlich heißt es ebd., S. 6: "Dies bietet zum einen eine Orientierung rur schulische Entwick­
lungs- und Planungsprozesse, eröffnet aber auch Gestaltungsräume, um Interessen und Nei­
gungen der Lernenden situationsbezogen in die curriculare Planung einzubeziehen bzw. regi­
onale und schulspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen. Damit wird das schuleigenc 
Curriculum zum Bindeglied zwischen dem Kerncurriculum und der individuellen Unterrichts­
gestal tung. " 

54 Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe. Geschichte, hg. von dem Hess ischen Kultusministeri­
um, Wiesbaden (2016] , S. 35. 

55 Vom Kerncurricllillm zum SchulcurricululTI . Handreichung fiir Schulleitungen und Steuer­
gru ppen, hg. von dem Hess ischen Kulnlsministerium, Wiesbaden 20 11. 

56 Die Schulzeitverkü rzung in Hessen wurde bei ihrer Einfiihrung im Schuljahr 2004/2005 aus­
schließlich in der Mittel- bzw. Sekundarstu fe I vorgenommen. Hinsichtlich der Präferenz von 
G8/G9 bestand seit 2013/2014 eine konsequente Wahlfreiheit der Schulkonferenzen. 

57 Die Lehrpläne fü r Rheinland-Pfalz sind online verfligbar auf dem Bildungsserver Rheinland­
Pfa lz (URL: hups:/Jlehrplaene.bildung-rp.de [zuletzt aufgerufen am 20.11. 201]]) . 

58 Lehrplan fiir die gese llschaftswissenschaftl ichen Fächer Erdkunde, Geschichte, Sozialkunde, 
hg, von dem Ministerium fur Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes 
Rheinland-Pfalz, Mainz 2016. Der Lehrplan gilt flir die Gymnasien in Normalform (G9), fiir 
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tete Lehrplan s ieht in den Tahrgangsstufen 7 und 8 die Behandlung der Geschichtevon 
den Anfangen bis ins fortgeschrittene 19. Jahrhundert, in den Tahrgangsstufen 9 und 
10 von 1871 bis in die jüngste Vergangenheit vor. Die Doppeljahre gliedern sich in funf 
bzw. vier Epochenschwerpunkte, denen jeweils spezifische Lernfelder und Grundbe­
griffe zugeordnet sind. Die analytischen "Kategorien" C.Herrschaft", "Gesellschaft", 
"Wirtschaft", "Weltdeutung") und damit verbundene Fragestellungen sollen komple­
mentär an alle historischen Konstellationen angelegt werden. Die Grundbegriffe 
("Ständeordnung" I "Bürgertum", "Proletariat" u. a.m.) dienen dem Anspruch nach 
dazu, dass "einerseits die Vergangenheit nach anthropologischen Fragestellungen 
strukturiert wird, andererseits aber auch genügend Freiräume für die Berücksichti­
gung lokaler, regionaler und aktueller Beispiele gelassen wird".59 Das regionale Mo­
ment findet Niederschlag nur in den ersten beiden Ja hrgangsstufen und als "Lokal­
und Regionalgeschichte" im Rahmen der Facheinfuhrung im siebten Schuljahr. Somit 
werden die Lehrkräfte aufdie insgesamt drei verpflichtenden "Längsschnitte" verwie­
sen, in denen in Lehreinheiten von vier bis acht Stunden gegebenenfalls regionale 
Phänomene "in ihrer historischen Tiefendimensioll ausgeleuchtetll werden können. 60 

Eine Besonderheit ist ein facherübergre ifendes Projekt zu RJleinland-Pfalz, das in den 
Jahrgangsstufen 9 und 10 ohne Ausweis des Stundenumfangs angeboten werden 
kann, aber nicht muss (alternativ: "Europa" , "Eine Welt").61 Konkretes wird - anders 
als in den Hi nweisen zur Vertiefung in den Anwendungsrichtli nien fur das G8-Gym­
nasium" - nicht genannt. Ein modernisierter Oberstufenlehrplan liegt fur den 
Geschichtsu nterricht an G9-Gymnasien nicht vor. Hier gilt seit 2011 ein auf die 
KMK-Vo rgaben abgestimmter Lehrplan "Gemeinschaftskunde" von "998, der an ver­
sch iedenen Stellen zur Entwicklung regionaler oder lokaler Aspekte ein lädt, diese 
aber ni cht explizit entwickelt.') 

Im Saarland schließlich fuhrt der Bildungsweg zum Ab itur an den Gymnasien über 
acht, an den seit 2012 bestehenden Gemeinschaftsschulen im Falle voll ausgebildeter 
Oberstufen über neun Tahre.'4lm Fach Geschichte gelten die auf die KMK-Standards 

die G8-Ganztagsschulen (G8GTS) sowie fiir die Realschulen und Realschulen plus, in denen 
jeweils speziel le Stundenansätze vorgesehen si nd. 

59 Ebd. , S. 87· 
60 Vgl. den "Längsschnittkatalog" ebd., S. 130- 132. 
61 Ebd., S. 18. Eines der drei Projektthemen ist verpAichtcnd durchzuflihren. 
62 Richtlin ien zur Umsetzung der Lehrpläne Gesch ichte fiir die Klassenstufen 7 bis 9/10 und fur 

Grllnd~ lind Leitu ngsfach im 8~jäh ri geJl Gymnasium mit Ganztagsschule (G8GTS), hg. von 
dem Ministerium ruf Bildung, Wissenschaft, Jugend lind Kultur, Mainz 200g . 

63 Lehrplananpassung. Gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfe ld. Grundfach Geschichte , 
Grundfach Erdkunde/Sozialkunde, Leistllllgsf:1ch Geschichte, Leis tungsfach Sozialkunde, 
Leistungsfach Erdkunde in den Jahrgangsstufen I I bis 13 der gym nasialen Oberstufe (Mainzer 
Studiensrufe) , hg. von dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbi ldung und Kultur 
des Landes Rhein l a l1d~Pfal z, Mainz 2011. 

64 Die Lehrpläne werden auf dem Bildungsselver des Ministeriums fiir Bildung lind Ku ltur des 
Saarlandes zugänglich gemacht (URL: hnps:llwww. saa rlalld.de/lehrplaene.htm [zuletzt auf~ 
gerufen am 20. 11. 2017]). Aufgrund der Vielzahl der Dokumente wird hier auf eine b i bliogra ~ 
phische Einzelnenl1ung verzichtet. 
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angepassten Lehrpläne von 2014 - jeweils separat für die Jahrga ngsstufen 6- 9, für die 
"Einfiihrungsphase" (ro) und die Hauptp hase (II- I2) der Oberstufe. Teilweise stehen 
die Lehrpläne unter dem Vorbehaltder "Erprobung". Ab der Klassenstufe 7 findetsich 
die Landesgeschichte im Rahmen der Frühen Neuzeit (Konfessionalisierung in der 
Region, Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges, französischer Absolutismus). 
Klasse 8 handelt von der Französischen Revolution bis zum Ersten Weltkrieg sämtli­
che Themen auch in regionaler Dimension ab und auch der Geschichtsunterricht in 
Klasse 9, der zeidich auf Weimarer Republ ik, Nationa lsozialismus und Nachkriegszeit 
zugeschnitten is t, lässt in keinem Themenfeld den regionalen Bezugvermissen. Auch 
im Oberstufenunterricht s ind regionale Themen klar benannt und mit Beispielen un ­
terlegt. Dazu stellen die Webseiten des zuständigen Ministeriums mehrere Handrei­
chungen zu regionalen Themen bereit. Die Regional- bzw. Landesgeschichte hat so­
mit nach wie vor einen festen Ort im Lehrplan des Geschichtsunterrichts." Das gilt 
allerdings nicht für den Geschichtsunterricht als solchen: Ebenso innovativ wie bei 
der bundesweit frü hesten Einführungvon G8 hat sich die Landesregierung gezeigt, als 
sie im Zuge der Alleingültigkeit von G8 seit 20ro/2011 das in Sek I mi t zwei Wochen­
stunden recht gut ausgestattete Unterrichtsfach ab der Tahrgangsstufe 10 fur abwähl­
bar erklärte." 

Das Regionale in den Lehrplänen: Quintessenz und Kritik 

Wenngleich die Genese von Lehrplänen hier nicht im Fokus stand, so gibt es doch 
genügend Indizien dafür, dass der von Horst Kuss im Tahr 2000 festgestell ten Erosion 
der "Landesgeschichte" inzwischen auch eine Erosion der verbliebenen regionalge­
schichdichen Besta ndteile gefolgt ist." Gewiss : In einer ganzen Reihe von Lehrplänen 
werden regionale Aspekte nach wie vor für möglich erklärt und auch mi t einer gewis­
sen Wertschätzung bedacht. Dabei handelt es s ich aber nie um Landesgeschichte als 
konsistente thematische und dida ktische Komponente, sondern meist um bescheide­
ne Endehnungen regionaler oder lokaler Gegenstände. Sie erscheint im Wesentlichen 
in Form von wähl- bzw. austauschbaren Stoffpartikeln, die den mit dem Fach Ge­
schichte verbundenen "Bildungszielen" du rchweg untergeordnet werden. 

65 Inwieweit der noch auf den ältcren Lehrplänen beruhende sehr positive Befund zu dcn lmple­
mentierungsmäglichkeiten der Landesgeschichte im saarländischen Gcschichtsunrerricht 
von Mario Zeck: Landesgeschichte: Stell enwert, Organisationsformcn und Methoden im gym­
nasialen Geschichtsunterricht al11 Beispiel des Saa rlandes, in: Johannes Dillinger (Hg.): Die 
Vermittlung von Landesgeschichte: Beiträge zur Praxis der historischen Didaktik, I-Ieidelberg 
2010, S. 45-60, unter den aktuell gü ltigen Regu larien Bestand ha t, kann im hier gegebenen 
Rahmen nicht erörtert we rden. 

66 Vgl. die Aufstellung des Verbands der Geschichtslehrer Deutschlands c. V.: GeschichrslInter­
richt in Deutschland 2016/17 - quantitativ betrachtet (UIU: http://gesch ichts lehrelverband. 
deI2016Io7113Igeschichtsunrerricht-in-deutschland-2oI617-quantitativ-betrachtet/ [zuletzt 
aufgerufen am 20. 11. 2°17]). 

67 Vgl. Kuss: Landesgeschichte oder Regionalgeschichte? (wie Anm. 7), insb. S. 395-401. 
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Von "Landesgeschichte" kann aber nicht nur konzeptionell, sondern auch begriff­
lich keine Rede sein. Es steht dabei zu vermuten, dass hinter der disziplinären wie 
auch schon der begrifflichen Ve,rbannungvon "Landesgeschichte" und lI-kunde{{ nicht 
allein pädagogische und curriculare Erwägungen stehen: Das Begriffspaar "Lal)des-" 
bzw. "Regionalgeschichte" scheint zumindest die ältere Generation von Geschichts­
lehrerinnen und -lehrern, die den Wandel von der Sozial- zur Kulturgeschichte seit 
den fortgeschrittenen 1980er Jahren verinnerlicht haben, noch ähnlich stark zu pola­
risieren, wie dies in der Fachwissenschaft der Fall war und mitttnter noch is t. " Wenn 
Argumente in favorem "Landesgeschichte" bis in die 1970er Jahre per se unter Recht­
fertigungsdruck standen", dürfte dies ftir die jüngere Generation aber nicht mehr des­
halb der Fall sein, weil man in ihr eine Affirmationswissenschaft auf zweifelhafter 
weltanschaulicher Grundlage sieht.'" Vielmehr gilt die Landesgeschichte "klassisch" 
als eine zum Spezialismus tendierende, altmodische Randdisziplin, deren Wissensbe­
stände von den aktuellen Kompetenzerwartungen an die SuS wegtreiben - sei es, weil 
sie sich dem Vorwurf nach in Positivismus übe, sei es, weil sie zu komplizierte Befun­
de hervorbringe und damit die bevorzugt auf binäre Fragestellungen fixierte Unter­
richtslogik unterlaufe (ein Beispiel aus Rheinland-pfalz7': "Deutschland unter Napo­
leon - Besatzung oder Befreiung?"). 

Zunächst aber ist die doch bemerkenswerte Tatsache hervorzuheben, dass Bezug­
nahmen auf die Teilregionen der Bundes länder bzw. sogar aufdie Bundesländer selbst 
ausbleiben. Denn es wäre nur plausibel, würden die zuständigen Ministerien den Re­
gelmachern zur Auflage machen, die Dignität des eigenen Bundeslandes im Sinne des 
"kul turellen Erbes" und nicht zuletzt auch die posi tiven Effekte (eigenen) staatlichen 
Handeins hervorzukehren. Derlei "Erfolgsgeschichten" sind natürlich verzichtbar. 
Allerdings wäre doch zu erhoffen gewesen , dass die Lehrpläne den nachwirkenden 
historischen Disparitäten der Länder Rechnung tragen. Ob aber Bayern, Franken und 
Schwaben, Baden und Württemberg, Rheinland und Westfalen, Hannover und Olden­
burg, die Pfalz und Rheinhessen: Man findet über die historischen Landschaften und 
das Selbstverständnis ihrer Bewohner und über wechselseitige Bezüge nichts. Solange 
die Historizität der Bundesländer mit Ausnahme weniger Ansätze (Bayern, Mecklen­
burg-Vorpommern, Saarland, Sachsen) nirgendwo ein Thema ist, is t auch kaum zu 
ermessen, wo derartige subnationale Ausprägungen ihren Platz finden könnten. 
Nimmt man allein die Lehrpläne zur Hand - Rheinland-Pfalz sei nur als ein Beispiel 

68 Vgl. nebst anderen etwa den instruktiven Beitrag von Werner Frei tag: Landesgeschichte als 
Synthese - Regionalgeschichte als Methode?, in : WestHilisehe Forschungen 54 (20°4) , S. 291-

3°5· 
69 Vgl. Ka rl-Ernst Jeismalln: Landesgeschichte im Unterricht der Schu len - Didak tik zwischen 

Politik und Wissenschaft, in: KarJ-Hermann Beeek (Hg.): Landesgeschichte im Unterricht 
(Schriftenreihe zur Geschichte und poli tischen Bildung, Bel. 11) , Düsseld orf/Kastell a ul1 /R.atin ~ 

gen 1973 , S. 14-28, hier S. 14. 
70 Vgl. i.d.S. Lückeraths an die Adresse der klassischen Landesgeschichte gerichtetes "Plädoyer 

gegen eine affirmative Didaktik": Llickerath: Fachwissenschaft Gesch ichte (wie An m. 6), hier 
S.228. 

71 Geschichte und Geschehen 1/2, Leipzig/StlIttgart 2016, S. 371. 
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zitiert7
' -, drängt sich daher der Eindruck auf, dass über die je eigene Region , sehr 

bedingt auch das je eigene Bundesland, am ehesten durch den Erdkunde- nicht aber 
durch den Geschichtsunterricht informiert werden soll. Spontan mag m;n vielleicht 
begrüßen, dass damit manch unseligem Regionalpatriotismus vergangener Jahrzehn­
te der Nährboden entzogen wird. Doch liegt in dieser Unterlassung ein immanenter 
Widerspruch der Lehrpläne: Während das Fehlen von KMK-Standards fur das Fach 
Geschichte zuweilen mit der Diversität regionaler Strukturen bzw. der spezifischen 
intellektuellen Freiheit des Fachs Geschichte gerechtfertigtwird73, bilden die Lehrplä­
ne im Fach Geschichte genau diese Diversität nicht einmal im Ansatz ab. Sie sind, wie 
man mit nur leichter Übertreibung behaupten könnte, gegeneinander austauschbar, 
da die überall identischen Kompetenzerwartungen im Vordergrund der Darstellung 
stehen . 

Die konsequen te Auslagerung des Regionalen aus dem Sichtfeld des Historischen 
bewirkt, wie zu betonen ist, auch einen Verlust an strukturellem Verständnis. So wird 
der spezifisch deutsche Föderalismu s - wenn überhaupt - in die Zuständigkeit der 
Sozial- oder Gemeinschaftskunde gegeben. Inwieweit er dort in sei ner historischen 
Dimension fassbar gemacht wird, sei dahingestellt. Regionalismus nicht allein als 
Strukturprinzip politischer Ordnung, sondern als eine universelle geschichtl iche Wir­
kungskraft, die nebst zahllosen Konflikten in vornationalen Epochen das heute so 
genannte, zunehmend geschätzte "E uropa der R.egionen" helvorgebracht hat, gehört 
aber nicht in den gemeinschaftskundlichen Bereich. Sofern sich unter diesen Voraus­
setzungen in den Lehrplänen überhaupt noch so etwas wie ein essentialistischer An­
satz von Regionalität findet- im Sinne nämlich einer kuitttrräumlichen Prägung und 
Gegebenheit von Räumen -, werden derartige Auffassungen gleichsa m präventiv 
durch transnationale Sinnzusammenhänge überformt: So will der aktuelle Lehrplan 
fiir Geschichte an Realschulen in Bayern die "Herausbildung eines europäischen Be­
wusstseins bei gleichzeitiger Anerkennung des Eigenwerts von Regionen und Natio­
nen" förde rn ,l4 

Ein weiterer zentraler Befund der Lehrplanbeschau ist evident: der relativ starke 
Ausweis regionaler Themen in der Unter- und vor allem Mittelstufe und deren weitge­
hendes Zurücktreten in der Oberstufe. Die Lehrpläne selbst nähren dabei die Vermu­
tung, dass sich der in der Regel chronologisch aufgebaute (wenn auch stets thema­
tisch gerahmte) Geschichtsunterricht bis einschließlich der neunten Jahrgangsstufe 
nur deshalb regionaler Aspekte bedient, um Geschichte den SuS mit Entlehnungen 
aus ihrem angeblichen "Nah raum" anschaulicher zu machen. Der durchgängig struk­
turgeschichtlich angelegte Oberstufen unterricht erfordert von den SuS dem Anspruch 

72 Ministerium fti r Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rhejnland~ 
Pfalz: Lehrplan ftit' die gesell schaftswissenschaftlichen Fächer (wic AHIll . 58), S. 91. 

73 Vgl. Martin Sachsc: Fächer ohne Bi ldu ngss tandal'ds - Fächer zweiter Güte?, S. 5-7 (das Daku~ 
ment ist anlinc verfugbar auf der Webs ite des Staarsinstituts ftir Schulqualität und Bi l dllngs~ 
forschung München: URL: http://www.kampas.bayern.de/index.php?Seite=1076& [zuletzt 
aufgeru fe n am 20. 11 .2017]). 

74 Siehe hierzu LehrplanPlus: Realschule, Fachprofile, Geschichte (URL: http://www.leh rplan~ 
plus. bayern .de/fach profill rea lsch uJ c/geschichte# [zu letzt aufgerufen 3m 20.II . 2017 J) . 
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nach die Zuordnung erworbener Wissensbestände der regionalen und lokalen Ebene 
in nationalen, europäischen und globalen Kontexten. Auch diese über den Einzelge­
genstand hinausweisenden regionalen bzw. lokalen Anleihen werden allerdings deut­
lich stärker im Unter- und Mittelstufenunterricht gesucht bzw. anempfohlen - also 
dort, wo wie in Bayern die "Bewahrung eines chronologischpgenetischen Prill zipsll75 

dem Anspruch nach gegenüber dem .. Kompetenz-Modell" fortbesteht. Das erklärte 
Motiv dafur is t die behauptete Sensibilisierbarkeit der SuS bevorzugt PUr materielle 
historische Hinterlassenschaften im Horizont ihrer Naherfahrungen. So versteht sich 
die erwähnte .. Spurensuche im Heimatort" als Sinnbild PUr die allenthalben postulier­
te lebensweltliche" Ausrichtung des Geschichtsunterrichts. In den höheren Alters-.. 
bzw. Jahrgangsstufen, in denen die affektive oder .. egozentrische" Wahrnehmung von 

.. Heimat" durch eine rationalere und damit auch kritischere Sicht aufdie nähere sozi-
ale Umwelt abgelöst und diese durch verselbstständigte Erfahrungskompetenz durch­
brochen wird" , entHilltdagegen der Blick auf das .. Lebensweltliche" . Für die kritische 
Refl exion des .. Nahraums" werden fortan keine Impul se mehr geboten. 

Doch auch PUr Unter- und Mittelstufe gilt: Die Selbstverständlichkeit, mit der in 
Lehrplänen ein gesichertes Wissen über die regionale Selbstverortung der SuS - vulgo: 
wo sie "stehen" und "abzuholen" seien - suggeriert wird, ist nach Maßgabe aktueller 
entwicklungspsychologischer Erkenntnisse kaum zu halten. Dass SuS Hünen- und 
Kriegsgräber, Rathäuser und alte Pfa rrkirchen, Heimatmuseen, Industriebrachen und 
die Geburtsstätten vermeintlich großer Männer und vielleicht auch Frauen kennen 
und sogar auch aufgesucht haben, is t so wenigauszuschließ en, wie es vorauszusetzen 
ist, dass derartige, zu sogenannten "außerschulischen Lernorten{{ stilisierte Elemente 
Bestandteile ihrer Erfahrungswel t sind und die erhofften (positiv) emotionalisieren­
den und kogni tiven Impulse auslösen. Folglich bedarf auch der allenthalben postu­
lierte lebensweltliche Ansatz der Regionalgeschichte künftig einer methodisch­
didaktischen Reflexion." 

Was die fun ktionale Beschränkung der Landesgeschichte aufdas angeblich Wieder­
erkennbare und Anschauliche betrifft, so läuft diese aus C1chlicher Sicht gewiss auf 
eine enorme VerAachung hinaus, die nicht bloß das Ethos der Landeshistoriker 
kränkt. Denn wenn im Geschichtsunterricht s tets das "Beispiel " gesucht und dieses 
rur das Typische genommen wird, verdunkelt sich der Blick fur Diskontinuitäten und 
retardierende Faktoren, rur die Kontingenz und insgesamt fiir die Inkommensurabi-

75 Hans~M ich ae l Körner: Die Präsenz der bayerischen Geschichte in bayerischcll Lehrplänen 
vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, in : Monika Fenn/G regor Meilchen (I-Igg.): Bayerische 
Geschichte in Wissenschaft lind Unterricht (Münchner Kontakts tudium Geschichte, Bd. 14) , 
München 2 011 . S. 13-29. hierS. 27. 

76 Vgl. Florian Straus: Netzwerkanalysen. GCl11 eindepsychologische Perspektiven fiir Forschung 
und Praxis, Wiesbaden 2002, hier insb. das Ka p. 2.2. 1. "Zugehöri gkeit (Heimat und regionale 
Verortll ng)" mit der Re flexion ll. a. der Pos itionen von Beate Mi tzscherlich zur Iden titätse lH~ 

wicklung junger Erwachsener. 
77 Vgl. hierzu Thomas Martin Buck: Lebenswelt und Gegenwartsbczug, in: Micheie Barriccll iJ 

Martin Lücke (Hgg. ): Handbuch Praxis des Geschichtsunterrichts, Bd. 1 (Forum Historisches 
Lerneni Wochenschau Geschichte), SchwaJbach a. T. 2012, S. 289-299 . 
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lität historischer Vorgänge, während all dies durch pun ktuelle Erhebungen auf der 
Meso- und Mikroebene ja bevorzugt durch die Landesgeschichte sichtbar gemacht 
werden kann. Es gibt aber mehr als ein Thema, das schlicht und ergreifend nicht an 
einem .. Beispiel" behandelt werden kann . Genannt sei nur der Widerstand im Natio­
nalsozialismus. Es is t daher kein Zufall , dass der in den Lehrplänen allgegenwärtige 
Begriffdes .. Beispiels" praktisch nirgends problematisiert wird. Genau dies aberwäre 
dringend erforderlich sowohl im Sinne der Fa ktizität wie der Urte ilsbildung als zen­
trales Motiv des Kompetenzerwerbs. Die Verdrängung der Landesgeschichte in die 
unteren Klassenstufen konterkariert deshalb ihr Bestreben, sich als analytische Diszi­
plin und als notwendiges Korrektiv gegenüber globalhistorischen Annahmen anzu­
bieten. Werden ihre Methoden mit .. Spurensuche" , ihre Erkenntnismöglichkeiten als 
.. Erlebniswert" gleichgesetzt, wi rd die Landesgeschichte hinsichtlich ihrer analyti ­
schen Möglichkeiten jedenfalls weit unter Wert verkauft. 

Der entweder verordnete oder aus der Beliebigkeit von Empfehlungen elwachsene 
Eklektizismus befördert somit bestenfalls die Schaffung von Wissens in seln , die dem 
kompetenzorientierten Geschichtsunterricht im Allgemeinen zugrunde liegt. In be­
sonderem Maße leidet unter diesen Defizi ten die vormoderne Geschichte, die am 
Ende der Gymnasialzeit mit Ausnahme höchstens zügig durchschrittener Repetitori­
en in den Lehrplänen marginalisiert wird. Nun gilt schließlich das Prä eindeutig der 
Zeitgeschichte oder zumindest jener Zeit, die nach älterer Auffassung die eigentlichen 
"Formveränderungen der Moderne" (Werner COIlze) hervorgebracht habe7R, was ent~ 
sprechend .. in Forschung und Unterricht" zu würdigen sei. Diese Verhältnisverschie­
bung zu Ungunsten der alten Epochen is t aktuell noch im Gange. 

Ein Problem nicht nur der Landesgeschichte: 
Lehrpläne zwischen Über- und Unterregulierung 

Die Problematisierung der aktuellen Lehrpläne käme zu beschränkten oder gar fal ­
schen Einsichten, w·ürde sie nur anhand einzelner Segmente wie der Landesgeschich­
te geftihrt. Denn im Ganzen - und das gilt eben nicht allein ftir das Fach Geschichte 
- tritt in den Lehrplänen die Formulierung inhalts bezogener, thematischer Lehrge­
genstände gegenüber der Formulierung der Lernziele massiv zurücle Der Hauptgrund 
ist in dem offenbar von keinen Zweifeln behafteten Bestreben der schulpolitischen 
Instanzen zu sehen , den von der KMK vorgegebenen Kompetenzzielen ( .. Orientie­
rungs-li, "Handlungs-li, IlGestaltungskompetenz") Gewicht zu verleihen. Es stand 
hier nicht an, die Sinnhafti gkeit und die Konsistenz d ieser I(ompetenzziele an sich zu 
erörtern , zumal es völlig außer Frage steht, dass his torisches Verstehen Charakterbil­
dung und Handlungsorientierung förd ert. Jede verantwortliche Universitätsdozentin , 

78 Wernel' Conze: Die Struknlrgeschichte des technisch~i ndll str iellc l1 Zeita lters als Aufgabe fiir 
Forschung und .Un terricht (Veröffcntlichungen der Arbeitsgemeinschaft fiir Forschung des 
Landes Nordrhelll -Westfalen, Bd. 66), Köln/Opladell 1957. 
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jeder verantwortungsvolle Universitätsdozent in den Geisteswissenschaften wird hier­
in neben der Erlangung intellektueller Orientierungsfahigkeit einen fundamentalen, 
ja den prioritären didaktischen Auftrag sehen müssen . Die Diskussion ü~er die Wege 
zum Ziele aber sollte zwingend unter Einschluss der Unterrichtsgegenstande gefii hrt 

werden . 
Es soll hier freilich nicht verleugnet werden, dass über die Erosion - und die Bewer­

tung der gegenwärtig sehr "offenen" Rahmenlehrpläne im Allgemeinen - unter­
schiedliche Ansichten bestehen, die auch auf der IGeler Tagung zu Tage traten. Denn 
was fiir die einen eine Preisgabe fachlicher Inhalte ist, bedeutete fiir die anderen die 
Öffnung pädagogischer Freiräume. Man wird darüber kaum Konsens erlangen, wenn 
man sich nicht über den Stellenwert der Lehrpläne verständigt. Die meisten Lehrpläne 
verstehen sich in der Tat nämlich nicht oder nicht mehr vordringlich als Regelwerke 
fiir die Unterrichtspraxis, sondern - so in der Diktion der "Bildungsstandards und 
Inhaltsfelder" in Hessen" - als Darlegungen von "Könnenserwartungen". Sie sind 
damit in der Trias der Lehrpläne nach "Stoffi<atalog" und "Unterrichtspartitur" dem 
dritten Typus, dem "Planungsrahmen"80, zuzuordnen. 

In diesem Sinne ergreifen die meisten Länder ihren Bildungsauftrag, um ihn prak­
tisch unangereichert auf die lokale Ebene - sprich an die Schulen - weiterzureichen. 
Auswahl und unterrichtliche Umsetzung der fachlichen Inhalte werden zunächst in 
die Verantwortung der Schulleitungen gegeben, die differenzierte Curricula erstellen 
müssen oder, wie in Hessen, sollen . Das verantwortungsvolle Handeln der Schulen 
wurde von der [(MK als unabdingbare Voraussetzung fiir die Erfiillung der "Kom pe­
tenzerwartungen" bezeichnet ("Effektives Qualitätsmanagement durch die Schullei­
tung") und implizit mit Sanktionsmöglichkeiten unterlegt ("wirksame Begleitung der 
Schulen durch die Schulaufsicht bzw. Schulbehörde")." In den Lehrplänen wird die 
Funktionsfahigkeitder autonomen Schule allerdings ohne erkennbare Vorbehalte vo­
rausgesetzt. Es wäre daher sehr wünschenswert, wenn die Schulen veranlasst würden, 
die Ergebnisse der ihnen auferlegten Curriculararbeit offenzulegen. Dlesbezughch 
bedienen sich die Lehrpläne einstweilen derselben Indikative wie bei der FormulIe­
rung der Bildungsziele. So "erkennen und beurteilen" die SuS im Land Brandenburg 
in Sek I die "Grundlagen der Ausübung von (gewährter oder beanspruchter) Macht". 
Was sie dazu befahigt, was man dazu wissen muss , spielt hier keine Rolle - und so 
verzichtet der neue Rahmenlehrplan neuerdings darauf, Preußen als Stoff- bzw. Pro­
blemkomplex auszuweisen." Wo aber, wenn nicht hier in den Lehrplänen Berlins und 
Brandenburgs, hätte der Staat Preußen einen festen zu Platz erhalten, wenn es nach 

79 Hessisches Kultusministerium: Bildungsstandards und Inhal tsfelder (wie Anm. 52), S. s· 
80 Schönemann: Lehrpläne, Richtlinien, Bildungsstandards (wie Anl11. I) , S. 6r- 63· . 
81 Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepubilk 

Deutschland : Ko nzeption der Kultusministerkonferellz zur Nutzung der Bildungsstandards 

(wie Anm. 3), S. 23· 
82 Siehe zum Rah men lehrplan rur Brandenburg und Berlin - mit Gültigkeit ab 2017/2018 -

Anm. 27. Die Geschichte ßrandenburg~P[eußens wird lediglich durch Wahlmodule der Jahr~ 
gangsstufen 7/8 ("Geschichte der Stadt", "Kolonialismus und Sklaven handel") tangiert. 
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den Vorstellungen der KMK noch gelten soll, "je nach Konzeption in den Ländern" 
einen "tradierten Wissenskanon" abzubilden? 

. Es liegt auf der Hand und wird von der [(MK auch nicht anders gesehen, dass an 
dIeser Stelle nichtallein eigenverantwortliche Schulen, sondern vielmehreigenverant­
wortlIche LuL gefordert sind." Sie werden mehr denn je in die eigen tliche Rolle von 
Lehrplanentwicklern gedrängt, ohne dazu ausgebildet zu werden: Wenn sie den Ge­
schichtsunterricht nämlich nicht als ein Abarbeiten der Lehrbücher Kapitel fiir Kapitel 
verstehen (was der Argumentationslogik zufolge nicht der Fall sein kann!), dan n wer­
den sie die ihnen sich eröffnete Freiheit nur nutzen bzw. bewältigen können, indem 
sie Transferleistungen erbringen, die gegenläufig zur eigenen universitären Ausbil­
dung verlaufen: gewissermaßen ein "Downgrading" vom abstrakten Lern ziel zum 
konkreten Lernobjekt, von der Kompetenz zum Wissen - und vice versa. Auf dieser 
schwierigen Wegstrecke lassen die Lehrpläne die Lehrenden indes allein. 

Die Unbestimmtheit der Lehrpläne, die allesamt ein funktionierendes und harmo­
nisches Zusammenspiel von Schulleitungen, Fachlehrenden und sogar auch der Ler­
nenden, implizit außerdem die (VOll den Verlagen stets bekräftigte) Passgenauigkeit 
der Schulbücher voraussetzen, folgt somit einer Logik, in der die Befreiung von Zwän­
gen in Wirklichkeit eine Entledigung von Verantwortung nach unten ist. Denn die 
Normgeberwissen am besten um das Problem, dass der verkürzten Schul- und Unter­
riclltszeit in der Praxis nur durch "S toff entschlackung" beizukommen ist. Diese wird 
von den aktuellen Lehrplänen selbst betrieben , allerdings durch thematische Unbe­
stimmtheit in Verbindung 'mit unrealistischen Kompetenzerwartungen verschleiert. 
Die Inkonsistenzen aber sind mit Händen zu greifen. Die Beschneidung des hier ins 
Auge gefassten regionalen Elements, dessen "angemessene" Behandlung bei entspre­
chender Ruckfrage von jedem Ministerialen sicher flir sehr wichtig erachtet würde, 
das aber eben doch Teil einer Dispositionsmasse ist, ist dabei kein spezielles Problem. 
Es ist vielmehr ein Indikator ftir einen fundam entalen Prozess, der die zentrale Funk­
tion der geisteswissenschaftlichen Fächer an der Schule in der Verm ittlung interkultu­
reller Ko.mpetenz sieht. Dieser Prozess zum Nachteil der Wissensvermittlung kann 
Jedoch mcht ohne Nachteil auch der Kompetenzerwartungen bleiben, die nie durch 
unterrichtlIche Voraussetzungen substantiiert, stattdessen bar jeden Pragmatismus 
fas t schon 1I1S Groteske überhöhtwerden : So wal' im Sekundarstufen bereich I im Fach 
Geschichte schon von drei Kompetenzbereichen, "4 Teil- und 422 Unterkompeten­
zen die Rede." Die von KMK und Ländern beförderte Deregulierung der Unterrichts­
vorgaben Ist also nur eine Seite der Medaille. 

83 Vgl. i.d.S. den instruktiven Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich bei Simon Ka rs~ 
tens: Flicken.tepp.ich und Zentralstaat? Imaginationen der politischen Ordnung Deutsch lands 
und FrankreIchs m neueren Schulgeschichtsbüchern beider Länder. Publikation eines VOl"tra~ 
ges auf~.er Jahrestagung der AG Landesgeschichte in Tübingen 2015 [im Druck) . 

84 V~I. Sch~nema.nn : Lehrpläne, Richtlinien, Bildungsstandards (wie Anm. I), S. 65, der sich auf 
ellle Veroffemllchung des Verbands der Geschichtslehrer Deutschlands e. V. von 2006 bezieht. 
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StephClIl Laux 

Landesgeschichte an Universitäten - ftir Schulen: FünfHandlungsfelder 

Wenngleich sich der Verfasser dieses Beitrags eher zu den Skeptikern der Praxis curri­
cularer Rahmensetzung zählt, gi lt es doch auch, positive Aspekte festzuhalten: Ers­
tens sollte man bei aller Kritik am kompetenzbasierten Geschichtsu nterricht die in 
sämtlichen Lehrplänen zum Ausdruck gebrachte Anerkennung des Bildungswerts des 
Faches Geschichte im Sinne der Vermittlung sozialethischer Normen und einer indi­
viduellen Urteilsbefahigung nicht gering erachten . Hieraus spricht schließlich eine 
geschichtstheoretische Modernisierung, die darin zum Ausdruck kommt, dass Ge­
schichte kein ideologisches Fach mehr ist, aber eben auch kein "Paukfach"" Zwei­
tens zeigen die Lehrpläne, dass in der Theorie, mehr noch in der Praxis, Freiräume flir 
die Umsetzung von "La ndesgeschichte" du rchaus bestehen - und wen n es sich auch 
nur um Nischen handelt. 

Aus der Durchsicht der Lehrpläne kristallisieren sich aus mei ner Sicht fli nfHa nd­
lungsfelder flir die universitäre Landesgeschichte heraus: (I) die systematische und 
strategische Reflex io n der curricularen und der didaktischen Vora ussetzungen fiir eine 
passfahige Berücksichtigung landesgeschichtlicher Inhalte; (2) die Aufschließ ung der 
universitären Landesgeschichte gegenüber Themen bzw. Problemen des 19. und 
20. Jahrhunderts; (3) die Umsetzung schu l bezogener Lehrformate in den historischen 
Semi naren; (4) die Bereitstellung von Lehrmaterialien ; (5) die MilWirkung an Exper­
tenkreisen . 

(r) Landesgeschichtliche Themen in ihrem spezifischen didaktischen Zuschnitt 
müssen hinsichtlich ihres Erkenntniswertes im Sinne der spezi fi schen Kompetenzer­
wartungen reflektiert und bewertetwerden. Sie sind altersgemäß aufzuarbei ten- also 
unter Berücksichtigung der kognitiven und mentalen Voraussetzungen der SuS zur 
Stoffaneignung und Urteilsbildung. Eine besondere Anforderung unter weitgehend 
unterschiedlichen Voraussetzungen wird es sein, adaptive bzw. integrative Modelle fur 
die Landesgeschichte im Oberstufen bereich zu enlWerfen. Dabei liegt es aufde r Hand , 
dass Sinn und Zweck der Integration regionaler Elemente nicht darin liegen kann, die 
jeweils "heimischen" Manifestationen zu würdigen, sondern fa llbezogene Szenarien 
übergreifender Provenienz in thematisch fokussierte Problemzusammenhänge zu 
s tellen. 

(2) Die institutionalisierte un iversi täre Landesgeschichte fiihrt noch immer das 
Erbe ihrer Gründungsphase seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert, vor allem aber 
nach dem Ers ten Weltkrieg mit sich . Das bedeutet, dass die Ausrichtung der Professu­
ren, die lange exklus iv mediävistisch war, inzwischen allenfalls auf die Frühe Neuzeit, 
aber nicht über diese hinaus geweitet is t. In der Praxis passen s ich die Spezia ldenomi­
nationen dieser Professuren - so auch im Falle des Verfassers dieses Beitrags - sin n­
voll in die meist symmetrischen Seminars trukturen ein. Denn wer wollte sich eine alle 

85 Vgl. i.d.S. die Handreichung für die Geschichtslehrerinnen und · Iehrer in Sachsen: Sylvia Me­
bus/Waltraud Schrei ber/Marcus Ventzke (Hgg.): Gesch ichte denken statt pauken in der Se­
kundarstufe 11 . 20 Jahre nach der fri edlichen Revolution: Deutsche und europäische Perspekti ~ 
ven im gymnasialen Geschichtsunterricht, Radebeul 2010. 
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Epochen übergreifende Kompetenz ZlIsprechen können? Und doch: Die oftmals ge­
ringe Neigungvon Landeshistorikerinnen und -historikern , sich in Diskurse im Spek­
trum der jüngeren Geschichte ei nzuschalten oder auch s ich stellenweise in Forschung 
und Lehre zu engagiere n, trägt zur Absenz der Landesgeschichte in den modernen 
Epochen bei. Wenn jemals das unverdrossen zitierte Diktum "In Grenzen unbegrenzt" 
als Selbstverpflichtung der Disziplin beim Wort genommen wird" , dann muss die 
universitäre Landesgeschichte schon aus strategischen Erwägungen heraus ih re Vor­
gehensweise überdenken, will sie nicht in Konkurrenz gegenüber zeithistorischen 
R.egionalinstituten zu rückfallen. 

(3) An den Historischen Seminaren der Universitäten sind Lehrformen rar, in denen 
konkrete, vor allem konsequent an den Curricula ausgerichtete landesgeschichtlich e 
Inhalte vermittelt werden. Studierende der Geschichtswissenschaft, d ie die Landesge­
schichte nur en passa nt, das heißt als mehr oder minder häufige Ingredienz allgemei­
ner Themen kennengelernt haben, werden davon im Unterricht kaum profitieren. 
Spielt man aber relevante Themen in den Jahrgangsstufen durch, indem man so elWas 
wie einen Kanon - oder weniger anstößig einen "Musterkoffer" - geeigneter Gegen~ 
stände enlWickelt, dann werden Studierende diese nicht nur mit Anteilnahme rezipi e­
ren, so ndern genau diese Dinge auch in ihrer La ufbahn als R.eferendare und Lehrende 
benutzen, kombinieren, ergänzen . Es bedarf also der systematischen EnlWicklung 
und idealiter auch der curricu laren Einbindung landesgeschichtlicher Formate in der 
univers itä ren Lehra mtsausbildung. ParalIel dazu bieten s ich zertifizierte Qualifizie­
rungsangebote durch die la ndesgeschichtlichen Professuren und Institute in Verbund 
mit den jeweiligen Didaktiken an . Derlei Weiterbildungsangebote dürften sich im Ein­
klang mit den Zielvorgaben der KMK wähnen", die die "Aus- und Fortb ildung der 
Lehrkräfte als Kernaufgabe" zum Zwecke der Umsetzung der Bildungsstandards er­
klärt. 

(4) Das vielleicht größte Problem ist das Fehlen adäquater Lehrmi ttel, was aus fach­
licher und didaktischer Sicht unweigerlich die Frage nach der Verfligbarkeitvon Quel­
len (in deren weitestem Sinne) aufWirft. Es gibt zweifellos Unterrichtsmaterialien, in 
eher wenigen Fällen auch von Seiten der Schulbuchverlage, deren Materia lhandrei­
chungen die "großen" Themen bedienen, im Spektrum des Regionalen aber rar ge­
blieben sind. Häu figer sind Angebote der pädagogischen Landesinstitute oder der 
Landeszentralen flir politische Bildung. SerielIe Angebote wie die von 1977 bis 1995 
u. a. vom früheren "Institut flir Praxis und Theorie der Schule" herausgegebenen Quel­
len zur Geschich te Schleswin-Holsteins existieren aber nur in EinzeWillen . Sie sind zudem 

86 Ludwig Petry: In Grenzen unbegrenzt. Möglichkeiten und Wege der geschichtlichen Landes~ 
kunde. Jahresbericht 1960, Mainz 196I. Vgl. aus zeitgeschichtlicher Sicht etwa Christoph 
Nonn: Was is t und zu welchem Zweck betreibt man La ndesze itgeschichte? Zu Problemen und 
Perspektiven einer Landesgesch ichte der Moderne, in: Manfred Groten/Andreas Kutz (Hgg.): 
IUleinische Landesgeschichte al1 der Universitä t BOl1n. Traditionen - Entwicklungen - Pers­
pektiven, Bonn/Göttingen 2007, S. 233- 25°. 

87 Sekretaria t der Ständigen Konferenz der Ku ltusm inister der Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland : Konzep tion der Kultusministerkonferenz zur Nutzung der Bildungsstandards 
(wie Anm. 3), S. 25. 



Stephan Laux 

wie das Genannte meist älteren Datums, weder im Buchhandel erwerb bar noch online 
greifbar und vermutlich auch materiell nicht in den Sch ulen vorhanden (oder einfach 
unbekannt) . Der strukturelle Mangel an aufbearbeiteten Quellen, die sich unter den 
gegebenen didaktischen Prämissen nutzen ließen, wird hiermit nicht aufgefangen. 

(5) Die Reflexion über die Inhalte des Geschichtsunterrichts erfordert einen Ring­
schluss der Landesgeschichte als Fachwissenschaft, der historischen Fachdidaktik, 
der institutionellen bzw. politischen Curricularplanung und der Geschichtslehrerill­
nen und -lehrer. Landeshistorikerinnen und -historiker und Fachdidaktikerinnen und 
-didaktiker sollten Zugang zu den Lehrplankommissionen erhalten, denn es gilt die 
simple Devise: Lehrpläne sind Ergebnisse ihrer Macherinnen und Macher. Sie tragen 
aber oft nicht die Handschrift von Fachleuten und könnten an vielen Stellen qualitativ 
und quantitativ verbessert bzw. um gute Ideen bereichert werden, ohne dass hielvon 
Richtungsentscheidungen berührt würden . Um es deutlich zu sagen: Ziel kann es 
nichtsein, Fachlobbyismus im Sinne von Deutungs- bzw. Regulierungsmonopolen zu 
bedienen. Das Ziel muss es vielmehr sein, das vorhandene Knowhow zu einer sub­
stanziellen Verbesserung der Lehrpläne im Interesse einer konsistenten Schul pro­
grammatik, einer vielfaltigen Themenauswahl und damit auch eines spannenden -
vielleicht spannenderen - Geschichtsu nterrichts zu nutzen. 

Zwischen Lokalität, Nation und Europa: Regionalgeschichte in 
dänischen Lehrplänen und Bildungsmedien 

Kat ja Gorbahn 

"Landesgeschichte" als Begriff und Konzept spielt in Dänemark weder in der Histori­
ographie noch in der geschichtsdidaktischen Debatte eine Rolle. Dies hängt unter an­
derem mit den spezifischen Charakteristika des dänischen Nationalstaates und seiner 
Genese zusammen. Dänemark zähl t mit seinen etwa 5,7 Millionen Einwohnern zu 
den kleineren Staaten der Europäischen Union und besitzt keine faderalen Strukturen; 
auch ist die gesamtgesellschaftliche Verpflichtung auf das nationale Projekt bis in die 
Gegenwart vergleichsweise ungebrochen. Wenn im Folgenden untersucht wird, wie 
Curricula und Bildungsmedien die Geschichte kleinerer Räume konzeptualisieren, 
wird deshalb der Begriff der Region ftir eine Raumeinheit mittlerer Größe genutzt. 
Genauer in den Blick genommen werden dabei Bildungsmedien, die speziell die Ge­
schiehte des heutigen S~nderjylland (im weiteren Verlauf übersetzt mit Südjütland) 
bzw. des deutsch-dänischen Grenzgebietes thematisieren. Dabei wird von besonde­
rem Interesse sein, wie sich die Geschiehte der Region zur Geschichte der Nation ver­
hält, womit zugleich das sehr grundsätzliche Verhältnis zwischen historischem Ler­
nen und "Identität" angesprochen ist. Denn Kategorien wie das Lokale, Regionale, 
Nationale und Europäische velweisen eben nicht nur auf spezifische Raumgrößen, 
sondern auch aufentsprechende Gruppenzugehörigkeiten. Aus diesem Grund besitzt 
auch die Geschichte der Region spezifische Identifikationspotentiale, kann narrativ 
mit Identifikationsangeboten aufgeladen und in historischen Deutungsangeboten 
entsprechend funktionalisiertwerden. Solchen Identifikationsangeboten wird im Fol­
genden besonderes Augenmerk gelten.' 

Eine der Herausforderungen bei der geschichtsdidaktischen Konzeptualisierung 
des kleinen Raumes liegt darin, dass das Lokale und Regionale keine objektivierbaren 
Raumgrößen darstellen. So wurde auch in der gesch ichtsdidaktischen Debatte zur 
Rolle der Regionalgeschichte flir das historische Lernen immer wieder daraufhinge­
wiesen, dass es sich bei Regionen um soziale Konstrukte handelt.' Entsprechend 

Der besondere Dank der Verfasserin g ilt Jens Aage Poulsen, NikoJaj Petersen und Anne-Mette 
Olsen flir zahlreiche hilfreiche Hinweise. Zur Frage von "Identität" im Zusammenhang mit 
dem historischen Lernen und zum Begriff des Identitätsangebots bei der Analyse von Bil­
dungsmedien vgl. Ka~a Gorbahn: Die Geschichte des antiken Griechenland als Identifikati­
onsangebot. Untersuchungen zur Konstruktion sozia ler Identität in neueren Schulgeschichts­
büchern (Zeitschrift fiir Geschichtsdidaktik, Beihefte, Bd. 3), Gättingen 2011; Dies.: 
Stichworte zur Geschichtsdidakti k: Identität, in: Gesch ichte in Wissenschaft und Unterricht 
67 (2016), H.3- 4, S. "5- 229. 

2 Vgl. exemplarisch Bernd Schönemann: Lernpotentiale der Regionalgeschichte, in: geschichte 
fLir heute. zeitschrift fiir historisch-politische bildung 3 (2010), H.2, S. 5-16; Ders .: Die Region 


